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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Genossinnen und Genossen, 

 

die Wahlen am Sonntag haben erneut gezeigt, dass die SPD bei Wahlen auch unter 

der Bedingung der großen Koalition achtbar abschneiden kann. In Rheinland-Pfalz 

gab es im Frühjahr ein sehr gutes Ergebnis für Kurt Beck, in Sachsen-Anhalt sind wir 

seit einem halben Jahr an der Regierung beteiligt, am Sonntag nun die Bestätigung 

für Klaus Wowereit und Harald Ringstorff. Für uns Sozialdemokraten war das 

Landtagswahljahr 2006 durchaus erfreulich. Auf diesen Ergebnissen können wir 

aufbauen und diese Ergebnisse machen uns zuversichtlich für die kommenden 

Wahlen - auch für die Bundestagswahl 2009. 

Sorge bereitet allerdings der Einzug der Rechtsextremen in den Landtag von Meck-

lenburg-Vorpommern. Die NPD ist eine menschenverachtende, antisemitische, 

antidemokratische und verfassungsfeindliche Partei. Es stimmt nachdenklich, dass 

sich Menschen dieser Partei zuwenden. Wer NPD wählt, ist kein Protestwähler, 

sondern unterstützt Neonazis und ihre menschenverachtenden und 

verfassungsfeindlichen Ziele. 

Das SPD-Präsidium hat die Bürgerinnen und Bürger am Montag dazu aufgerufen, 

sich aktiv gegen den Rechtsextremismus zu engagieren. Wir dürfen solche 

Wahlergebnisse nicht Schulter zuckend zur Kenntnis nehmen und zur Normalität 

übergehen. Der Kampf gegen Rechts braucht einen langen Atem. Deshalb ist es 

auch richtig, dass auch im kommenden Jahr 19 Mio. Euro für Projekte im Kampf 

gegen Rechtsextremismus zur Verfügung gestellt werden. In den vergangenen fünf 

Jahren haben die Förderprogramme Entimon, Civitas und Xenos viel bewegt - 

gerade auch im Osten. Diese Programme laufen zum Ende des Jahres aus. Wir 

müssen jetzt dafür sorgen, dass das neue Programm „Jugend für Vielfalt, Toleranz 

und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Antisemitismus" ab Januar nahtlos weiterlaufen kann. Es darf jetzt keine Lücke bei 

Projektbeantragung und -förderung geben. Die zuständige Ministerin ist aufgefordert, 



hierfür kurzfristig ein Konzept vorzulegen und dafür zu sorgen, dass die aufgebauten 

Strukturen erhalten bleiben. 

 

Wir müssen den Kampf gegen rechtsextremes Gedankengut auf allen Wegen führen. 

Alleine staatliche Programme sind zu wenig. Demokraten dürfen den Neonazis nicht 

die öffentlichen Räume überlassen. Dies ist nicht allein ein Problem in 

Ostdeutschland. Innerhalb der SPD müssen wir überall überlegen, wie wir in allen 

gesellschaftlichen Feldern Zivilcourage zeigen und zum Tragen bringen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siegmund Ehrmann, MdB 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Zur Woche  

 
Einsatz der Bundeswehr im Libanon  

Erneut werden wir in dieser Woche über Auslandseinsätze der Bundeswehr 

entscheiden müssen. Wir haben uns in den vergangenen Wochen in mehreren 

Fraktionssitzungen und im Rahmen eines fraktionsoffenen Abends sehr intensiv mit 

der Situation im Nahen Osten und dem geplanten Einsatz der Bundeswehr vor der 

Küste des Libanon beschäftigt und die jetzt anstehende Entscheidung sehr sorgfältig 

vorbereitet. Der Einsatz unserer Marine zur Unterbindung des Waffenschmuggels auf 

dem Seeweg ist ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der UN-Resolution 1701. Die 

Umsetzung der Resolution 1701 ist eine zentrale Voraussetzung, um die seit Jahren 

schwelenden Konflikte im Nahen Osten endlich schrittweise einer Lösung näher zu 

bringen. Dies ist jetzt die Chance für einen politischen Neuanfang. Darauf sollten sich 

die Anstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft jetzt richten. 



 

Bundeswehr - Einsatz Afghanistan (ISAF)  

In 1. Lesung beraten wir auch den weiteren Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. 

Die Entscheidung über unsere Beteiligung an der ISAF-Schutztruppe für weitere 12 

Monate steht an. Inhaltlich hat die Bundesregierung das Mandat nicht verändert. 

Auch weiterhin werden nicht mehr als maximal 3.000 Soldaten in Afghanistan 

eingesetzt, gegenwärtig sind es 2.750. Sie werden auch künftig nicht im Süden des 

Landes, sondern weiterhin im Norden zum Einsatz kommen. In anderen Regionen 

wird ein Einsatz wie bisher nur für zeitlich und im Umfang begrenzte 

Unterstützungsleistungen möglich sein. 

Afghanistan ist trotz eines insgesamt erfolgreich verlaufenden 

Stabilisierungsprozesses weiterhin auf die Unterstützung der internationalen 

Gemeinschaft angewiesen. Eine Fortsetzung der Anwesenheit internationaler 

Sicherheitskräfte bleibt deshalb unbedingt erforderlich. 

Das Bundeskabinett hat neben der Fortsetzung des ISAF-Mandates in der letzten 

Woche auch ein neues, den veränderten Bedingungen angepasstes 

Afghanistankonzept beschlossen. 

Die Bundesregierung zieht darin eine Bilanz unseres bisherigen 

ressortübergreifenden Afghanistan-Engagements und legt dar, wo künftig die 

Schwerpunkte des deutschen Engagements in Afghanistan liegen werden. 

 
Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher  Vorschriften  

Wir beraten in dieser Woche in erster Lesung einen von der Bundesregierung einge-

brachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher 

Vorschriften. Mit dem Gesetz werden auf der Grundlage des novellierten 

Telekommunikationsgesetzes (TKG) die bisher in der Telekommunikations-

Kundenschutzverordnung (TKV) enthaltenen Regelungen in das TKG integriert und 

neu gefasst. Zusätzlich werden die verbraucherschützenden Vorschriften zur 

Bekämpfung des Missbrauchs von Mehrwertdienstrufnummern optimiert. Damit 

folgen wir der bisherigen Systematik im Telekommunikationsrecht, den Verbrauchern 

und Unternehmen möglichst ein alle Geschäftsmodelle umfassendes Gesetzeswerk 

bereit zu stellen. 

Die Bekämpfung des Missbrauchs bei der Nutzung bestimmter Rufnummern und 

entgeltpflichtigen Kurzwahlrufnummern ist der Bundesregierung ein besonderes 

Anliegen. Nur auf diese Weise kann unseriösen Anbietern von 



Telekommunikationsdienstleistungen Einhalt geboten und das Vertrauen der 

Verbraucher gestärkt werden. Dies ist auch deshalb unbedingt erforderlich, um die 

Entwicklung von gerade erst im Entstehen begriffenen Zukunftsmärkten im Bereich 

der Telekommunikation nicht zu behindern. Nach umfassenden Beratungen ist im 

Gesetz auch eine Regelung gefunden worden, inwieweit neue Märkte reguliert und 

Infrastrukturinvestitionen und Innovationen gefördert werden. Diese Regelung schafft 

für alle Marktteilnehmer Planungssicherheit und fördert den innovativen Wettbewerb. 

 
Beschleunigung von Bauvorhaben in Innenstädten 

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der unter bestimmten 

Bedingungen ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben in 

Innenstädten vorsieht. Demnach entfällt zukünftig die förmliche 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für solche Bauvorhaben, die brachliegende, 

innerstädtische Grundstücke wieder nutzbar machen. Damit begünstigt das 

beschleunigte Verfahren Projekte, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung 

und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen. 

 
Laut dem Gesetzentwurf können Projekte bis 20.000 Quadratmeter Grundfläche von 

der UVP freigestellt werden. Bei Bauvorhaben zwischen 20.000 und 70.000 

Quadratmetern muss erst eine Vorprüfung zu dem Ergebnis führen, das keine 

umweltschädlichen Auswirkungen zu erwarten sind. Darüber hinaus wird die 

Mehrstufigkeit von Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligungen auf ein einstufiges 

Verfahren zurückgeführt. Wichtige Planungsvorhaben mit positiven Effekten auf 

Arbeitsplätze, Wohnungsmarkt und Infrastrukturausstattung werden so wesentlich 

vereinfacht und beschleunigt. Das Gesetz wird Investitionen in den Stadtzentren 

erleichtern und damit ein zentrales Anliegen der Stadtentwicklung aufgreifen. 

 
Änderung des Überstellungsausführungsgesetzes und d es Gesetzes über die 

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen  

In dieser Woche behandeln wir in 1. Lesung einen Gesetzentwurf der 

Bundesregierung, wonach künftig die Oberlandesgerichte statt der Landgerichte 

entscheiden sollen, ob die Überstellung verurteilter Personen gegen deren Willen an 

ihr Heimatland zulässig ist. Angesichts der erheblichen Tragweite, der die 

Entscheidung über die Vollstreckung einer Strafe im Ausland für den Verurteilten 

zukommt, ist dies sinnvoll. Bei dieser gerichtlichen Prüfung der Zulässigkeit einer 



Überstellung wird untersucht, ob bei Abwägung aller persönlichen Umstände eine 

Überstellung gegen den Willen der verurteilten Person in Betracht kommt. Außerdem 

wird in diesem Verfahren geprüft, ob angesichts der Vollzugs- und Vollstreckungs-

praxis im ausländischen Staat eine Überstellung überhaupt zulässig ist und ob 

ernstliche Gründe für die Annahme bestehen, dass der Verurteilte im Falle seiner 

Überstellung politisch verfolgt wird. Hierbei soll die besondere Sachkunde der 

Oberlandesgerichte im Rahmen der internationalen Rechtshilfe von Nutzen sein. 

 

 

 

III. Aktuelles Thema  

 
Die Hightech-Strategie  

 
Erstmals wird über alle Ressorts hinweg eine nationale Hightech-Strategie 

entwickelt, um Deutschland wieder an die Spitze der wichtigsten Zukunftsmärkte zu 

führen. Dabei werden alle Politikbereiche, die Forschung und Entwicklung berühren, 

in den Blick genommen. Die Hightech-Strategie markiert den Auftakt für eine neue 

Innovationspolitik der Bundesregierung. Gemeinsam mit dem 6-Milliarden-Euro-

Programm wird damit eine zentrale Vereinbarung des Koalitionsvertrages umgesetzt, 

Forschung und Entwicklung nachhaltig zu stärken und die bereits bisher erfolgreiche 

Förderung von Schlüsseltechnologien weiter fortzuentwickeln. 

Die vorliegende Hightech-Strategie ist ein Strukturkonzept, die konkrete Arbeit auf 

Programmebene oder etwa die sach- wie aufgabengerechte Verteilung der Mittel 

steht noch vor uns. Hier wird die SPD-Bundestagsfraktion mit darauf achten, dass 

Schwerpunkte richtig gesetzt werden und die Mittel auch nachprüfbar wirkungsvoll 

eingesetzt werden. Mit der Strategie stellen wir uns mit einem angemessenen 

Konzept den Herausforderungen des internationalen Innovationswettbewerbs. 

 
Die hauptsächlichen innovationspolitischen Schwerpu nkte  

 
• Die Bundesregierung definiert Ziele für 17 technologische Zukunftsfelder, in denen 

neue Arbeitsplätze entstehen können. Für jedes Feld der Innovationspolitik legt ein 

klarer Fahrplan, der Forschungsförderung und Rahmenbedingungen stets 

gemeinsam betrachtet, Initiativen fest. Eine Stärken-Schwächen-Analyse zeigt, wo 

Deutschland in den verschiedenen Zukunftsfeldern steht und wo Handlungsbedarf 



besteht. Für alle Felder ist die Aufgabe zentral, neue Märkte für Produkte und 

Dienstleistungen zu erschließen oder bestehende Märkte zu Leitmärkten 

auszubauen. 

Dabei werden wir ein besonderes Augenmerk darauf haben, dass unter welchem 

Vorwand auch immer, innerhalb der Hightech-Strategie die Kernforschung nicht 

wieder salonfähig gemacht wird. 

Die Bundesregierung bündelt in der Hightech-Strategie die Kräfte von Wirtschaft und 

Wissenschaft. Kooperationen und Gemeinschaftsprojekte werden so stark wie nie 

zuvor gefördert. Beispiele dafür sind die Einführung einer Forschungsprämie, die 

Förderung von Spitzenclustern oder das Hervorheben der besten Vorhaben für die 

Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft. 

Die Bundesregierung gibt mit der Hightech-Strategie neue Impulse für eine 

schnellere Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkte, Dienstleistungen 

und Verfahren. Im Rahmen der Hightech-Strategie werden neue Förderinstrumente 

entwickelt, mit denen Ideen und Forschungsergebnisse unbürokratisch auf ihre 

wirtschaftliche Anwendbarkeit und Verwertbarkeit überprüft werden können. 

Die Bundesregierung verbessert die Bedingungen für Hightech-Gründungen und den 

innovativen Mittelstand. Existenzgründern wird der Weg in den Markt erleichtert, Un-

ternehmern wird bei Kontakten zur Wissenschaft und bei der Umsetzung ihrer 

eigenen Forschung in Produkte geholfen und die Förderpolitik für kleine und mittlere 

Unternehmen wird vereinfacht. Auch die allgemeinen Rahmenbedingungen werden 

verbessert: Zur Förderung von Existenzgründern und kleinen Unternehmen gehören 

die Unternehmenssteuerreform und der fortlaufende Bürokratieabbau. Die 

Finanzierung von Forschungsvorhaben durch Banken und Investoren soll erleichtert, 

die Bedingungen für Wagniskapital verbessert werden. 

 

Stärkung der Innovationskraft  

 

Zur Stärkung der Innovationskraft stellt die Bundesregierung bis 2009 insgesamt 

rund 15 Mrd. € für Spitzentechnologien und technologieübergreifende 

Querschnittsmaßnahmen bereit. Damit leistet die Bundesregierung einen 

wesentlichen Beitrag zur Erreichung des Ziels, den Anteil der Investitionen in 

Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt bis 2010 auf drei Prozent zu 



steigern, wie es dem Lissabon-Ziel der EU entspricht. Jetzt sind die Länder und 

insbesondere die Wirtschaft gefordert, ihren Beitrag zu leisten. 

Auch im Hightech-Bereich ist die „Ressource Mensch" der Schlüsselfaktor für 

erfolgreichen Wettbewerb und erfolgreiche Innovationen. Daher wird mit der 

Hightech-Strategie auch in die „Köpfe" investiert. Die Deckung des steigenden 

Bedarfes an hoch qualifizierten Fachkräften und die Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses sind von herausragender Bedeutung. Deutschland 

verfügt über ein differenziertes und gewachsenes System der Begabtenförderung, 

auf das wir aufbauen wollen. Begabte wie auch Benachteiligte sollen verstärkt 

gefördert werden. 

 
Geplante Umsetzung  

 
Die Bundesregierung beabsichtigt in den Jahren 2006 bis 2009 rund 14,6 Mrd. € in 

die Hightech-Strategie zu investieren. Davon sind knapp 12 Mrd. € für Forschung 

und Verbreitung neuer Technologien in den 17 Hightech-Sektoren vorgesehen. Über 

2,6 Mrd. € sollen für wesentliche technologieübergreifende Querschnittsmaßnahmen 

bereitstehen. Die Ausgaben für den Bereich der institutionellen Förderung sowie den 

Pakt für Forschung und Innovation belaufen sich auf rund 14 Mrd. €. Diese lassen 

sich aus statistischen Gründen nur in einigen Fällen den einzelnen Hightech-

Sektoren zuordnen. 

Die von Bundesministerin Dr. Annette Schavan ins Leben gerufene 

„Forschungsunion Wirtschaft - Wissenschaft zu Technologieperspektiven für 

Zukunftsmärkte" bestehend aus Vertretern der Wirtschaft und der Wissenschaft wird 

die Umsetzung und Weiterentwicklung der Hightech-Strategie begleiten. Ziel ist, die 

Lücken in der jeweiligen Wertschöpfungskette zu identifizieren und zu schließen. 

Auf übergreifende Fragestellungen wird sich - als Beratungsgremium der 

Bundeskanzlerin - der „Rat für Innovation und Wachstum" konzentrieren. Er wird 

Impulse geben für ein innovationsfreundlicheres gesellschaftliches Klima generell, für 

die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Innovationen von kleineren und 

mittleren Unternehmen oder den Abbau von Hindernissen bei der Umsetzung von 

Ideen in neue Produkte und Verfahren. 

 

Zur Forschungsdebatte bringen die Koalitionsfraktionen einen Antrag zur Einführung 

der Forschungsprämie ein. Diese soll zu einer besseren Kooperation von Hoch-



schulen und Forschungseinrichtungen und Klein- und Mittelunternehmen (KMU) bei-

tragen. Die effiziente Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft und der 

Wissens- und Technologietransfer sind wesentliche Faktoren für die Innovationskraft 

Deutschlands. Im Rahmen des 6-Milliarden-Euro-Programms für Forschung und 

Entwicklung sollen in den Jahren 2007 bis 2009 etwa 100 Mio. Euro für die For-

schungsprämie zur Verfügung gestellt werden. Das Instrument der Forschungsprä-

mie soll zunächst für vier Jahre befristet und frühzeitig und fortlaufend evaluiert wer-

den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 


